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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FÜR ARBEIT UND SOZIALES 

zl. 45.300/3-1/93 

Entwurf einer Novelle des 
Bundesbehindertengesetzes; 

Begutachtungsverfahren 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1017 W i e  n 

26 . August 1993 
1010 Wien, den 

Stubenring 1 
Telefon (0222) 71100 
Telex 111145 oder 111780 
Telefax 7137995 oder 7139311 
DVR: 0017001 
P .S.K.Kto.Nr. 05070.004 
Auskunft 

Walter Wotzel 
Klappe 6 109 Durchwahl 

G e 5 e t zen t \'.! U r f 

ZL . .  ... . J�- G�::/19c;r�� 
Datum. �" ?, 1 (l13 .. ...... .. 
VerIeilL '3. ,�. J73 .. ........ _ 

pr. Jw.�e:?� 

Mit Beziehung auf das Rundschreiben des Bundeskanzleramtes vom 

13. Mai 1976 , GZ 6 006 14/3-VI/2/76 , werden anbei 25 Ausfertigun

gen des gleichzeitig den zur Begutachtung berufenen stellen zu

geleiteten Entwurfes einer Novelle des Bundesbehindertengeset

zes samt Erläuterungen übermittelt. Die befaßten stellen wurden 

ersucht, ihre Stellungnahme ,hij8;tk.l�läng.tens 30. September 199'3 

bekanntzugeben. 

Beilage: 

25 Ausfertigungen des Novellen
entwurfes und der Erläuterungen 
sowie der Textgegenüberstellung 

Für die Richtigkeit 
der 7Jte{[{LCY 

I 
i 

Der Bundesminister: 

H e s o u  n 
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Q.) , <.I , c� ,'r, ' ( 

( Bundesgesetz, mit dem das Bundesbehindertengesetz geändert wird 

\, 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

1 

Das Bundesbehindertengesetz, BGBl. Nr. 283/1990, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 695/1991, wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Abs. 1 lautet: 

, , (1) Rehabilitationsträger 1m Sinne des § 2 sind jene Körper

schaften, Ansta 1 ten und Behörden, die gesetz 1 ich beru.fen sind, Lei

stungen der Rehabilitation in folgenden Bereichen zu erbringen: 

1. gesetzliche Unfallversicherung, 

2. gesetz1iche Pensionsversicherung, 

3. gesetzliche Krankenversicherung, 

4. Arbeitsmarktförderung, 

5. KriegsopferverS()rgllng, 

6. Heeresversorgung, 

7. Entschädigung von Verbrechensopfern, 

8. OpferfUrsorge, 

9. Behinderteneinstellung, 

10 . besondere Hilfe für behinderte-" Menschen 

(Nationalfonds), 

11. Entschädigung von Impfschäden, 

12. Tuberkulosehi lfe. " 

2. In § 9 Abs. Z 3 wi rd. d ie �-vo rLfo 1 ge " Bundes kan z 1 e rcllnh,-.s-

Gesundheit und öffentlicher Dienst" ersetzt durch die Wortfolge 

" Bundesministeriums fUr Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz' '. 

3. Dem § 10 werden folgende Abs. 5 und 6 angefügt: 

, , (5) Der Bundesminister für Arbeit und Sozia les hat der Ver

elnlgung, auf die die Voraüssetzungen des Abs. 1 Z 6 zutreffen, dC'Tl 

ihr durch die Besorgung der ihr vom Geset_zgeber zllgewi esenen Ällfgd-
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ben, durch ihre koordinie rende Tätigkeit au f dem Gehiet der Beh i nder

tenhilfe und ihre sonstige im öffentlichen Inter�sse gelegene Mitwir

kung auf diesem Gebiet entstehenden Aufwand im Rahmen de r jeweils Im 

Rundesfinanzgesetz für diese Zwecke ver fügbaren Mittel durch Gew�h

rung von Förderungen zu ersetzen. Bestehen rlf�beneinandet- rnehret-p 

Vereinigungen, auf dle die Voraussetzungen des Ahs. 1 7. 6 z utre ffen , 

so entsehe idet der Bundesmi ni st,e r für ,z'-\xhe i 1 llnd S07. ia 1 es üb e t- die 

Auf t e ilung der Mitte] unter Bedachtnahme auf die Mitgliederst�rke de r 

in Betracht, kommenden Ve reinigungen. 

(6) Vor Gewährung von Förderungen gem�ß Abs. S hat. s i ch der 

Förde rungswe rber dem Bund <owgenüber zu verpf 1 ich ten, iibe r die w i d

mungsgemäße Verwendung der Förderungen alljährlich Rp richt zu erstat

ten, Rechnung zu legen und zum Zweck de r Überwachung der wjamungsge

mäßf:'n Verwendung dee Zuscbüssp Organen des Bundes dj e überprüfung der 

Durchführung du rch Einsicht 1n dj e Bücher und Bel ege SOWl.e dlH-ch 

Bes i ch tigung an Ort und ste 1 1 f" zu gesta tten und ihnen die er f 0 nler

lichen Auskünfte zu erteilen. De r Fö rderungswet-ber hat sich weiters 

zu verpflichten, bei nicht widmungsgemäße r Verwendung der Förderung 

oder Nichteinhaltung de r angeführten Ve rpflichtungen die Fö rderungen 

dem Bund zurückzuzahlen, wobei der zurückzuzah lende Bet rag fü r die 

Zeit von der Auszahlung bis zur Rückzahlung mit 3 vH über dem jeweils 

für Eskontierungen der Oesterreichischen Nationalbank geltenden 

Zinsfuß pro Jahr zu verzinsen ist. " 

4. Im § 13 wird jeweils nach " Mit,glied " der Klammerausdruck 

, , (Rrsatzmitglied) , , eingefügt. 

5. Im § 22 Abs. 2 wird nach Z 1 folgende Z 2 eingefügt: 

,, 2. Personen, die nach dem Ableben e1nes behinde rten Menschen 

Kosten zu tragen haben, für die eine Förderung gemäß Z 1 

beantragt war und auch ln Betracht gekommen wä re, sofern 

dadurch eine soziale Härte beseitigt werden kann; " 

Die bisherige Z 2 erhält die Bezeichnung ,, 3" . 
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6. § 31 Abs. 1 zweiter Satz lautet: 

" Seine Mitglieder und Ersatzmitglieder werden vom Bundesminister für 

Arbeit und Soziales unter Bedachtnahme auf die Vorschläge des Bundes

behindertenLeirates bestellt. ' I 

7. Im § 36 ALs. 2 wird der Ausdruck " Mehrbelastung" durch den 

Ausdruck " Belastung" ersetzt. 

8. § 36 Abs. 3 lautet: 

, ,(3) Der Berechnung der Be lastung ist der Kaufpreis des Kraft

fahrzeuges bis zu einem Betrag von 250 000 S zuzüglich der Kosten für 

die durch die Behinderung notwendige Zusatzausstattung zugrunde zu 

legen. " 

9. Im § 37, § 38 ALs. 2 und § 39 wird der Ausdruck " Mehrbela

stung" durch den Ausdruck " Be lastung I I erset.zt�. 

10. § 40 ALs. 1 lautet: 

,,(I) Behinderten Menschen mi t Wohnsitz oder gewöhnlichem Auf

enthalt i m  Inland und einem Grad der Behinderung oder einer MindeJ"uny 

der Erwerbsfähigkeit von mindestens 50 % ist auf Antrag vom zust�ndi

gen Landesinvalidenamt (§ 45) ein Rehindertenpaß auszustellen, wenl) 

1. :i hr Grad der Behinderung (ihn::' M:inderung der ErwerLsL:ihig

keit) nach Lundesgesetzlicben Vorschriftpn rlnrch Beschpid 

oder Urteil festgestellt ist odp1' 

2. s J.e nach bundesgesetz 1 iehen Vorsch r j ften wpgen Inva 1 j ai lät , 

BerufsunLih i gkej t, D:i enstunfäh igkei t oder dauprnrler Erwerbs

unfähigkeit Geldleistungen beziehen oder 

�. S 1e nach blJndpsgesetzlichen Vorschriften eln Pflegegeld, elne 

Pflegezu lage, eine Blindenzulage oder eine gleichartige Lei

stung erha lten oder 
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4. für Sle erhöhte FamiJienbeihil fe hezogen wird (Ider Sle selbst 

erhöhte Familienbeihilfe beziehen oder 

5. Sle dem Personenkreis der begünstigten Behinderten 1m Sinne 

des Behi ndertene i nste 1 1  ungs�Jeset zes, BGB 1 .  Nr . 22/1970, aTlIJe

hi)ren. ' , 

11. I n § 41 Ab s. 1 e n t f ä 1 J t_ die Wo r t_ f 0 1 ge " 0 (h� r der M i wh> nm 9 

der Erwerbsf �higkeit" und lautet Z 2 wie folgt: 

, ,2. zweI oder mehr EinschäL7,ungen nach bundesgesetz 1 l e hen Vor

schrif ten vorliegen und keine Gesamteinsch�tzung vorgenom

men wurde. ' , 

12. § 41 Abs. 2 lautet: 

, T ( 2) Antr::igp auf Ausst_ellnng eines Rehi ndertenpasses oder auf 

E inschiit_zung des Grades der Behinderung sinr1 ohne Durchführung ei nes 

Errn i t tl ungsve r [ah rens zu rückz llwei sen, wenn sei t_ der let? !-.en rechts

kräftigen Entscheidung noch kein .Jahr vergangen ist. Dies 'Ji J L nicht, 

wenn Plne offenkundige Änderung des Le i dens z usta nde s glaubhaft gel-

tend gemacht wird." 

13. § 42 Abs. 1 erstJ�r Satz lautet: 

I , Der Behi ndertenpaß hat_ den Vor- und Fami liennamen, das Gebllrts

datum, e1.ne cd lfäl] ige Versicherungsnummer , den Wohnort: und elnE'n 

festgestellten Grad der Behinderung oder der Minderung der Erwerbs

fähigkeit zu enthalten und ist mit einem Lichtbild auszustatteJI. ' , 

14. Im § 45 lauten die Abs�tze 1 und 2: 

, , (1) Anträge auf Ausstell ung elnes Behindertenpasses oder auf 

Einsch�tzung des Grades der Behinderung sind unter Anschluß der er

forder lichen Nachweise bei dem Landesinval idenamt ei nzubringen, in 

dessen S prengel der behinderte Mensch seinen gewöhnlichen Aufenthalt 

hat. 
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(2) Ein Bescheid ist nur dann zu erteilen, wenn elnem Antrag ge

mäß Abs. 1 nicht stattgegeben oder der Paß eingezogen wird. " 

15. § 48 lautet: 

, , §  48. (1) Der Bundesminister für Arbeit und Soz iales ist er-

mächtigt , 1m Rahmen der 

Zweck verfügbaren Mittel 

jeweils l.m Bundesfinanzgesetz für diesen 

mit Verkehrsunternehmen des riffentlichen 

Verkehrs Verträge über Fahrpreisermäßigungen f ür behinderte Menschen 

abzuschließen. Der zu ersetzende Fahrpreis ergibt sich allS der Diffe

renz zwischen dem im Tarjf jeweils vorgesehenen günstigsten Fah rp reJ s 

für behinderte Menschen und dem günstigsten Fahrpreis auf Grund all

gemei ner Ermäßigungen. Eine Pauscha I 1erung ist zu 1 ä ss ig. Sowe i t der 

Fahrpreisersatz nicht der Umsatzsteuer nach dem Dmsatzsteue r"geset z 

1972, BGBl. Nr. 223, unterliegt, vermindert er sich um dE�n entspre

chenden Betrag. 

(2) Folgenden Gruppen behinderter Menschen kann elne Fahrpreis

ermäßigung eingeräumt werden: 

]. Personen, für die erhrihte FamiJjenbeihilfe bezogen wird oder 

die selbst erhöhte FamiJienbeihilfe beziehen, sofern bei ih

nen eI n Grad der Behinderung von mindestens 70 ?Q odel- dip 

vorauss icht 1 ich dauernde SeI bste rha 1 tungsllnfiihi gkp j t fes tgP

st ellt wurde; 

2. Beziehern von Pflegegeldet'n sowu:,� von anderen vergleichba ren 

Leistungen auf Grund bllndes- oder I andesgpsetz 1 ieher Vor'

schriften; 

3. Beziehern von Versehrtenrentpn nach elner Minderung der Er

werbsfähigkeit von mindestens 70 %; 

4. Versorgungsberechtigten nach 

BGBl. Nr. 27/1964, ab elner 

von 70 %; 

dem Heeresversorgungsgeset z, 

Minderung der Erwerbsf�higkeit 

5. begünstigt en Behinderten 1m Sinne des BehindertenpinsteJ

lungsgesetzes, BGBJ. Nr. 22/1970, ab einem Gt"" d df�r Rehind(c.

rll ng von 70 Sl,;; 
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6. Kriegsbeschädigt.en ab elner Minderung der Erwerbsfähigkeit 

von 70 �'; 

7. Beziehern elner Rentenleistung nach dem Opferftirsorgegesetz, 

BGBl. Nr. 183/1947, ab einer Minderung der Erwerbsfähigkeit 

von 70 %; 

R. bljnden Personen." 

16. § 50 entfällt. 

17. Nach § 53 wird folgender § 54 angefügt.: 

f'S 54. (]) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1990 Ln Kraft. 

( 2) § 36 Abs. 1 1 n der Fa ssung des Bundesgesetzes BGEl. Nt". 

69 5/1991 tritt mit 1. Jänner 1992 in Kraft. 

(3) §§ 3 Abs. 1, 9 Abs. 1, 10 Abs. 5 und 6, 13, 22 Abs. 2, 3] 

Abs. 1, 36 Abs. 2 und 3, 37, 38 Abs. 2, 39, 40 Abs. 1, 41, 42 Abs. 1, 

4.5 Abs. 1 und 2 und 48 in der Fassung des Bundesgesetzes BGB 1. Nr • 

• . . • . • . • • . • • •  treten mit • • • • • • • • • • • • • • •  In Kraft, § 50 in der Fas

sung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 283/1990 tritt mit diesem Zeitpunkt 

außer Kraft. " 
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VORBLATT 

1. Problem 

a) Die österreich ische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 
(ÖAR) ist ein wesentl icher Verhandl ungspartner des Sozial res

sorts in Behindertenangelegenheiten und übt verschiedene Tätig
keiten im öffentlichen Interesse aus, für die sie jedoch keine 
finanzielle Abgeltung erhält. 

b) Die Kaufpreisgrenze für die Gewährung von Zuwendungen aus dem 
Nationalfonds bei der Lieferung von Kraftfahrzeugen für behin
derte Menschen ist seit Jahren trotz deutlich gestiegener Auto
preise unverändert. 

c) Die Neuordnung der Rechtsstellung der österreichischen Bundes
bahnen (ÖBB) und das damit verbundene Auslaufen der geltenden 
Tarifverordnung der ÖBB mit 31. Dezember 1993 verlangt elne 
neue gesetzliche Basis für die Tarifermäßigungen für behinderte 
Menschen ab dem 1. Jänner 1994. 

2. Lösung 

a) Die ÖAR soll ähnlich den Vereinen für Sachwalterschaft und Pa
tientenanwaltschaft finanziell abgesichert werden. 

b) Anhebung der Kaufpreisgrenze von derzeit 200.000 auf 250.0 0 0  
öS. 

c) Verankerung einer Ermächtigung des Sozialministers, Fahrpreis
ermäßigungen für behinderte Menschen als gemeinwirtschaftliehe 
Leistungen gemäß § 3 Abs. 1 Bundesbahngesetz 1992 zu bestellen. 

3. Alternativen 

Ke:ine 

4. Kosten 

a) Maximal J Mio. öS pro Jahr als finanzielle Abgeltung an die ÖAR 
für Leistungen in öffentlichem Interesse. 

b) 2 Mio. öS pro Jahr durch die Erhöhung der Kaufpreisgrenze. 

5. EG-Konformität 

Es gibt keine entgegenstehenden EG-Regelungen. 
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ERLÄUTERUNGEN 

I. Allgemeiner Teil 

Die Erfahrungen mit der Durchführung des Bundesbehindertengesetzes in 

den rund drei Jahren seines Bestehens haben lediglich im Detail An

passungsbedarf erkennen lassen. Das Gesetz hat sich somit im wesent

lichen bewährt. In folgenden Bereichen ist ein Bedarf nach Verbesse

rungen für die behinderten Menschen entstanden: 

Die österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation als wich

tiger Ansprech-, Verhandlungs- und Kooperationspartner der öffentli

chen stellen in allen bedeutenden Fragen der Behindertenpolitik soll 

für ihre im öffentlichen Interesse liegenden Tätigkeiten eine Abgel

tung erhalten, womit auch ihre Existenz finanziell abgesichert wäre. 

Die vorgeschlagene Lösung ist der für die Sachwalterschafts- und Pa

tientenanwaltschaftsvereine nachgebildet. 

Aus dem Nationalfonds zur besonderen Hilfe für behinderte Menschen 

können bei der Lieferung von Kraftfahrzeugen für behinderte Menschen 

Zuwendungen zur Abgeltung der Normverbrauchsabgabe (früher: der "Lu

xussteuer") gewährt werden. Die dabei gel tende Kaufpreisgrenze ist 

seit Jahren trotz deutlich gestiegener Kosten für Autokauf und Umbau

ten unverändert und soll nunmehr angehoben werden. 

Schließlich soll die Fahrpreisermäßigung für behinderte Menschen auf 

eine neue gesetzliche Basis gestellt werden, nachdem im Zug der Neu

ordnung der Rechtsgrundlagen der österreichischen Bundesbahnen die 

geltende Tarifverordnung mit 31. Dezember 1993 ausläuft. 

Ansonsten enthält die Novelle einige Klarsteilungen und Berichtigun

gen. 

Durch die Anpassung der Kaufpreisgrenze entstehen Mehrkosten von rund 

2 Mio. öS pro Jahr. Minimale Mehrkosten, die jedoch nicht beziffert 

werden können, sind durch § 22 Abs. 2 Z 2 denkbar. Die für die Abgel

tung der von der österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilita-
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tion 1m öffentlichen Interesse erbrachten Leistungen erforderlichen 

Mittel wurden bereits 1n der Vergangenheit unter anderem in Form ver

schiedener Subventionen von der öffentlichen Hand getragen. Darüber 

hinaus würde ein Mehraufwand von voraussichtlich maximal einer Mil

lion Schilling die ordnungsgemäße Abwicklung der 1n § 10 Abs. 5 

erwähnten Aufgaben sicherstellen. 

11. Besonderer Teil 

Zu Z 1 (§ 3 Abs. 1): 

Durch die Einführung der mediz inischen Rehabi 1 i tat ion als pf 1 j cht

aufgabe der Krankenversicherung durch die 50 . Novelle zum AllgemeineIl 

Sozi alversicherungsgesetz (ASVG), BGBl. Nr. 676/199], si nd nun auch 

die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung als Rehabilitatinns

träger im Sinne des Bundesbehindertengesetzes anzusehen; in Anpassung 

an diese ASVG-Novelle soll daher auch die gesetz I iehe Krankenver

sicherung i n  die Aufzählung des § 3 Abs. 1 aufgenommen werden. 

Zu Z 2 (§ 9 Abs. 1 Z 3): 

Die vorgeschlagene Änderung stellt lediglich e1ne redaktionelle Be

richtigung dar. 

Zu Z 3 (§ 10 Abs. 5 und 6): 

Die Dachorganisation der öst.erreichischen Behindertenvereinigungen , 

die österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (öAR), ist 

e1n wichtiger Ansprech- und Verhandlungspartner der öffentlichen 

Stellen in allen bedeutenden Fragen der Behindertenpolitik. Sie ist 

in die Begutachtung von einschlägigen Gesetzentwürfen eingeschaltet, 

wobei ihr auch die Koordinierung der Stel] ungnahmen der einze I nen 

Behindertenorganisationen obliegt. Sie entsendet Vertreter in gesetz

lich eingerichtete Beiräte, Kommissionen etc. und wirkt auch 1n 

sonstigen Belangen auf dem Gebiet der Behindertenhilfe mit. 

Da diese Organisation durch die Mitgliedsbeiträge nicht das Auslangen 

finden kann, bemüht sie sich seit Jahren um eine finanzielle Absiche-
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rung aus öffentlichen Mitteln. Dieser Forderung soll nunmehr Rechnung 

getragen werden, weil an der Tätigkeit der öAR e1n gewichtiges 

öffentl iches Interesse besteht. Die vorgeschlagene Regelung, durch 

die diese finanzielle Absicherung bewirkt werden soll, ist dem § 8 

des Vereinssachwalter- und Patientenanwaltsgesetzes (VSPAG), BGBl. 

Nr. 156/1990, nachgebildet. 

Zu Z 4 (§ 13): 

Die vorgeschlagene Änderung dient der Klarsteilung, daß die Bestim

mung des § 13 auch für die Ersatzmitglieder des Bundesbehindertenbei

rates gilt. 

Zu Z 5 (§ 22 Abs. 2) 

Die Einfügung der neuen Ziffer 2 soll soziale Härten in jenen Fäll en 

vermeiden helfen, wo e1n behinderter Mensch eine Förderung beantragt 

und im Hinblick auf die mögliche Förderung bereits Maßnahmen in An

griff genommen hat und Verpf 1 ichtungen eingegangen ist, jedoch vor 

Auszahl llng der Förderung gestorben ist. Nach der geltenden Rechtslage 

könnte selbst nach einer Förderungszusage kein Gel d an Personen ge

l eistet werden, die gesetzlich oder vertraglich zur Tragung der Ko

sten verpflichtet sind. 

Zu Z 6 (§ 31 Abs. 1 zweiter Satz): 

Durch die vorgeschlagene Ergänzung des § 31 soll eine 

Grundlage für die Bestellung von Ersatzmitgl iedern des 

des Nationalfonds zur besonderen Hilfe für behinderte 

schaffen werden. 

Zu Z 7 und 9 (§§ 36 Abs. 2, 37, 38 Abs. 2 und 39): 

gesetzliche 

Kuratoriums 

Menschen ge-

Diese Änderungen dienen lediglich der redaktionellen Anpassung an die 

1m Zusammenhang mit der Schaffung des Normverbrauchsabgabegesetzes 

1991 (Art. V des Abgabenänderungsgesetzes 1991, BGBI. Nr. 695) geän

derte Terminologie des § 36 Abs. 1 BBG (Art. VI I des Abgabenände

rungsgesetzes 1991). 
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Zu Z 8 (§ 36 Abs. 3) : 

seit Jahren ist die Betragsgrenze für die Gewährung von Zuwendungen 

aus dem Nationalfonds bei der Lieferung von Kraftfahrzeugen ftir 

behinderte Menschen zur Abgel tung gew�sser Abgaben unverändert mit 

200 000 S festgesetzt, obwohl die Autopreise inzwischen infolge der 

Einführung der Katalysatorpf lieht wesentl ich gestiegen sind und 1 n 

anderen Bereichen (z. B. Einkommensteuerrecht, Sozialversicherung) 

höhere Kaufpreisgrenzen gelten. 

Eine Anhebung dieses Betrages wäre daher dringend geboten. Die vorge

schLigene Änderung des § 36 Abs. 3 sieht vor, der Abge 1 tung den 

Kaufpreis bis zur Höhe von maximal 250 000 S zugrunde zu legen. 

Zu Z 10 (§ 40 Abs. 1): 

Durch die vorgeschlagene Neufassung des Abs. 1 soll klargestellt wer

den, daß 1) erst ab einem Grad der Behinderung bzw. einer Minderung 

der Erwerbsfähigkeit von mindestens 50 % e�n Behindertenpaß 

auszustellen ist und daß 2) auch jene begünstigten Behinderten einen 

Behindertenpaß erhalten können, die nicht unter die Ziffer 1 falJen. 

Es handelt sich dabei um die Bezieher biRheriger Blindenbeihilfen, 

die nach der Neuordnung der Pflegevorsorge das Pflegegeld von den 

Ländern erhalten, und jene Personen, bei denen in Vollz:iehung der 

landesgesetzliehen Unfallfürsorge eine Minderung der Erwerbsfähigkeit 

von mindestens 50 % festgestellt wurde (§ 14 Abs. 1 BEinstG). 

Außerdem wurde 1n Z 3 elne durch das Bundespflegegeldgesetz erforder

lich gewordene redaktionelle Anpassung vorgenommen. 

Zu Z 11 (§ 41 Abs. 1): 

Durch die vorgeschlagene Neutextierung der Z 2 soll dem Landesinvali

denamt eine Gesamteinschätzung auch dann ermöglicht werden, wenn Ein

schätzungen über 50 % nach bundesgesetzlichen Vorschriften vorliegen. 

Die daraus resul tierende Mög I ichkei t einer Höhereinschätzung könnte 

bei Verwendung des Behindertenpasses zur Inanspruchnahme von Vergün

stigungen eine Rolle spielen. 
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Der Entfall des Ausdruckes "oder der Minderung der Erwerbsfähigkeit" 

erfolgt aus redaktionellen Gründen. 

Zu Z 12 (§ 41 Abs. 2): 

Die bisherige Rechtslage hat 1n jenen Fällen, wo es innerhalb des 

Zeitraumes von pinem Jahr ab letzter rechtskräftiger Entscheidung zu 

einer Versehl echterung des Leidenszust�andes gekommen ist, zu Hä rten 

geführt. Solche H�rten können mit der Ergänzung vermieden werden. 

Außerdem soll klargestellt werden, daß Anträge auf Einschätzung (und 

damit auc}) auf Neuejnsch�tzung) des Grades der Behinderung wie Anträ

ge auf Ausstellung eines Behindertenpasses zu behandeln sind. 

Zu Z 13 (§ 42 Abs. 1 erster Satz): 

Durch die vorgeschlagene Neufassung soll § 42 Abs. 1 an die Termino

logie des Personenstandsgesptzes angepaßt und hinsichtlich der Ein

tragung einer all fä 1 1  igen Versicherungsnummer in den Behindertenpaß 

ergänzt werden. 

Zu Z 14 (§ 45 Ahs. 1 und 2): 

Dip hier vorgenommene Klarste Ilung entspricht der unter Z 12 erläu

terten (zu § 41 Abs. 21. 

Zu Z 15 und 16 (§§ 48 und 5 0): 

Durch das BlIndesbahngesetz 1992, BGBl. Nr. 825 /1992, ist e1ne Neuord

nung der Rechtsverhältnisse der österreichischen Bundesbahnen einge

treten, d ie sich 
'
auch auf die Einri:iumung e1ner Fahrpreisermäßigung 

auswirkt. Aufgrund dieser Neuregelung soll nach § 3 Abs. 1 des 

Bundesbahngesetzes J992 in Hinkllnft pin Bestellrahmen für die Erbrin

gung gemeinwirtschaftlicher Leistungen vorn Bundesminister für dffent

liche Wirtschaft und Verkehr 1m Einvernehmen mit dem Bundesminister 

für Finanzen festgelegt werden. Die geltende Tarifverordnung, BGBl. 

Nr. 671/1991, wird mit 31. Dezember 1993 außer Kraft treten. Der 

Bundesminister für dffentliche Wirtschaft und Verkehr hat die "feder

führende" Zuständigkeit fUr eine nach verkehrspolitischen Grundsätzen 

abgestimmte Best,el1ung gemeinwirtschaftlicher Leist_lIngen. 
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Leistungen, die in den Zuständigkeitsbereich des Bundesministers für 

Arbeit und Soziales fallen - wie die Fahrpreisermäßigung für behin

derte Menschen -, sind von diesem selbst mittels Leistungsvertrag zu 

bestellen und abzurechnen. Die vorliegende Neufassung des § 48 bietet 

hiefür die gesetzliche Grundlage. Die Formulierung wurde so gewählt, 

daß für eine Ausweitung der Fahrpreisermäßigungen auf andere Ver

kehrsunternehmen keine neuerliche Gesetzänderung erforderlich ist. 

Diese Regelung ist jener für Lehrlingsfreifahrten nach § 30j des Fa

milienlastenausgleichsgesetzes in der Fassung des BGBI. Nr. 11 1 /1 992, 

im wesentlichen nachgebildet. 

In Anpassung an eine am 8. Juli 1993 vom Nationalrat beschlossene No

velle des Familienlastenausgleichsgesetzes war die Z 1 des Abs. 2 neu 

zu formulieren. 

Mit der eingeschobenen Z 7 werden die bisher analog zu den Kriegsbe

schädigten behandelten Bezieher von Rentenleistungen nach dem Opfer

fürsorgegesetz zur Klarsteilung explizit in den Personenkreis aufge-

nommen. 

Durch die Neuordnung der Tarifermäßigungen wird sich der bisherige § 

50 erübrigen. 
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i 
I" 

T E X  T G E G E N  ü B E R S T E L  L U N G 
BUNDESBEHINDERTENGESETZ 

Geltende Fassung 

§ 3 Abs. 1: 

(1) Rehabilitationsträger 
1m Sinne des § 2 sind jene 
Körperschaften, Anstalten und 
Behörden, die gesetzlich berufen 
sind, Leistungen der Rehabilita
tion in folgenden Bereichen zu 
erbringen: 

1. gesetzliche 
sicherung, 

Unfallver-

2. gesetzliche Pensionsver
sicherung, 

3. Arbeitsmarktförderung, 

4 .  Kriegsopferversorgung, 

5. Heeresversorgung, 

6. Entschädigung von Ver
brechensopfern, 

7. Opferfürsorge, 

8. Behinderteneinstellung, 

9. besondere Hilfe für be
hinderte Menschen (Na
tionalfonds), 

10. Entschädigung von Impf
schäden, 

11. Tuberkulosehilfe. 

Vorgeschlagene Fassung 

§ 3 Abs. 1: 

(1) Rehabilitationsträger 
im Sinne des § 2 sind jene 
Körperschaften, Anstalten und 
Behörden, die gesetzlich berufen 
sind, Leistungen der Rehabili
tation in folgenden Bereichen zu 
erbringen: 

1. gesetzliche Unfallver
sicherung, 

2. gesetzliche Pensions
versicherung, 

3. gesetzliche Krankenver
sicherung, 

4 .  Arbeitsmarktförderung, 

5. Kriegsopferversorgung, 

6. Heeresversorgung, 

7. Entschädigung von Ver
brechensopfern, 

8. Opferfürsorge, 

9. Behinderteneinstellung, 

10. besondere Hilfe für be
hinderte Menschen (Na
tionalfonds), 

11. Entschädigung von Impf
schäden, 

12. Tuberkulosehilfe. 
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§ 9 Abs. 1 Z 3: 

3. je ein Vertreter des 
Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales, des Bundesministe
r iums für Finanzen, des Bundes
ministeriums für Umwelt, Jugend 
und Familie und des Bundes
kanzleramtes Gesundheit und 
öffentlicher Dienst, 

- 2 -

§ 9 Abs. 1 Z 3: 

3. je ein Vertreter des 
Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales, des Bundesministe
r iums für Finanzen, des Bundes
minister iums für Umwelt, Jugend 
und Familie und des Bundes
ministeriums für Gesundheit, 
Spor t und Konsumentenschutz, 

§ 1 0  Abs. 5 und 6: 

(5) Der Bundesminister für 
Arbeit und Soziales hat der Ver
einigung, auf die die Voraus
setzungen des Abs. 1 Z 6 zutref
fen, den ihr durch die Besorgung 
der ihr vom Gesetzgeber zugewie
senen Aufgaben, dur ch ihre 
koordinierende Tätigkeit auf dem 
Gebiet der Behindertenhi 1 fe und 
ihre sonstige im öffentlichen 
Interesse gelegene Mitwirkung 
auf diesem Gebiet entstehenden 
Aufwand im Rahmen der jeweils im 
Bundesfinanzgesetz für diese 
Z wecke verfügbaren Mittel dur ch 
Gewähr ung von Förder ungen zu 
er setzen. Bestehen nebeneinander 
mehr ere Vereinigungen, auf die 
die Vor aussetzungen des Abs. 1 

Z 6 zutreffen, so entscheidet 
der Bundesminister für Arbeit 
und Soziales über die Auf teilung 
der Mittel unter Bedachtnahme 
auf die Mitgliederstärke der in 
Betracht kommenden Ver einigun
gen. 

(6) Vor Gewährung von 
Förder ungen gemäß Abs. 5 hat 
sich der Förderungswer ber dem 
Bund gegenüber zu ver pflichten, 
über die widmungsgemäße Ver wen
dung der Förder ungen alljährlich 
Bericht zu erstatten, Rechnung 
zu legen und zum Z weck der 
über wachung der widmungsgemäßen 
Verwendung der Z uschüsse Or ganen 
des Bundes die über prüfung der 
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§ 1 3: 

§ 1 3. Der Bundesminister 
für Arbeit und Soziales hat ein 
Mitglied von seiner Funktion 
jedenfalls zu entheben, 

1 .  wenn es dies beantragt; 

2. wenn jene 
deren Vorschlag 
bestellt wurde, 
beantragt; 

Stelle, auf 
das Mitglied 

die Enthebung 

3. wenn das Mitglied sich 
der Vernachlässigung seiner 
Pflichten schuldig gemacht hat. 

§ 22 Abs. 2 Z 2: 

- 3 -

2. Vereine mit Sitz im Bun
desgebiet. 

Durchführung durch Einsicht ln 
die Bücher und Belege sowie 
durch Besichtigung an Ort und 
Stelle zu gestatten und ihnen 
die erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen. Der Förderungswerber 
hat sich weiters zu verpf I ich
ten, bei nicht widmungsgemäßer 
Verwendung der Förderung oder 
NichteinhaI tung der angeführten 
Verpf I ichtungen die Förderungen 
dem Bund zurückzuzahlen, wobei 
der zurückzuzahlende Betrag für 
die Zeit von der Auszahlung bis 
zur Rückzahl ung mit 3 vH über 
dem jeweils für Eskontierungen 
der Oesterreichischen National
bank geltenden Zinsfuß pro Jahr 
zu verzinsen ist. 

§ 1 3: 

§ 1 3. Der Bundesminister 
für Arbeit und Soziales hat ein 
Mitglied (Ersatzmitglied) von 
seiner Funktion jedenfalls zu 
entheben, 

1. wenn es dies beantragt; 

2. wenn jene Stelle, auf 
deren Vorschlag das Mitglied 
(Ersatzmitglied) bestellt wurde, 
die Enthebung beantragt; 

3. wenn das Mitglied (Er
satzmitglied) sich der Vernach
lässigung seiner Pflichten 
schuldig gemacht hat. 

§ 22 Abs. 2 Z 2 und 3: 

2. Personen, die nach dem 
AbI eben elnes behinderten Men
schen Kosten zu tragen haben, 
für die eine Förderung gemäß Z 1 
beantragt war und auch in Be
tracht gekommen wäre, sofern 
dadurch elne soziale Härte be
seitigt werden kann; 
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§ 31 Abs. 1 zwei ter Satz: 

Seine Mitglieder werden vom 
Bundesmi ni ster für Arbei t und 
Soziales unter Bedachtnahme auf 
die Vorschläge des Bundesbehin
dertenbei rates bestellt. 

§ 36 Abs. 2: 

(2) Zuwendungen für die 
Abgeltung der Mehrbelastung 
können nach Maßgabe der für 
di esen Zweck 1m jeweili gen 
Bundesfinanzgesetz verfügbaren 
Ausgabenbeträge unter folgenden 
Voraussetzungen an behinderte 
Menschen gewährt werden: 

1. Zulassung des Kraftfahr
zeuges für den behinderten 
Menschen; 

2. eigene Lenkerberechti
gung des behinderten Menschen; 
von ei nem behi nderten Menschen, 
der aufgrund der Schwere der 
Behi nderung keine Lenkerberech
ti gung erlangen kann, i st glaub
haft zu machen, daß das Kraft 
fahrzeug überwiegend für selne 
persönl iche Beförderung benützt 
wi rd und der Lenker des Kraft
fahrzeuges mit ihm i m  gemeln
samen Haushalt lebt; 

3. Nachweis der dauernden 
starken Gehbehinderung durch 
einen Auswei s gemäß § 29 b der 
Straßenverkehrsordnung 196 0, 
BGBl.Nr. 159, oder Feststellung 
der Unzumutbarkeit der Benützung 
öffentli cher Verkehrsmittel 
wegen dauernder Gesundheitsschä
di gung aufgrund eines Gutach
tens ei nes Arztes des zuständi

gen Landesinvali denamtes; 

- 4 -

3. Verei ne mit Sitz i m  Bun
desgebi et. 

§ 31 Abs. 1 zweiter Satz: 

Seine Mi tg 1 ieder und Ersatzmi t
gli eder werden vom Bundes
minister für Arbei t und Soziales 
unter Bedachtnahme auf die 
Vorschläge des Bundesbfhi nder-
tenbei rates bestellt. . 

§ 36 Abs. 2: 

( 2) Zuwendungen für die 
Abgelt ung der Belastung können 
nach Maßgabe der für di esen 
Zweck im jewei ligen Bundes
finanzgesetz verfügba ren Aus
gabenbet räge unter folgenden 
Voraussetzungen an behindert e 
Menschen gewährt werden: 

1. Zulassung des Kraft fahr
zeuges für den behinderten 
Menschen; 

2. eigene Lenkerberechti
gung des behinderten Menschen; 
von einem behinderten Menschen, 
der aufgrund der Schwere der 
Behinderung keine Lenkerberech
tigung erlangen kann, ist glaub
haft zu machen, daß das Kraft
fahrzeug überwiegend für seine 
persönl iche Beförderung benützt 
wird und der Lenker des Kraft 
fahrzeuges mit ihm 1m gemein
samen Haushalt lebt ; 

3. Nachweis der dauernden 
starken Gehbehinderung durch 
einen Ausweis gemäß § 29 b der 
Straßenverkehrsordnung 1960, 
BGBl. Nr. 15 9, oder Feststellung 
der Unzumut barkeit der Benützung 
öffentlicher Verkehrsmit t el 
wegen dauernder Gesundheitsschä
digung aufgrund eines Gut ach
tens eines Arzt es des zuständi
gen Landesinvalidenamtes; 
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4. Nachweis über den durch 
den behinderten Menschen erfolg
ten Erwerb des Kraftfahrzeuges. 

§ 36 Abs. 3: 

(3) Der Berechnung der 
Mehrbelastung ist der Kaufpreis 
des Kraftfahrzeuges bis zu einem 
Betrag von 200.000 S zuzüglich 
der Kosten für die durch die 
Behinderung notwendige Zusatz
ausstattung zugrunde zu legen. 

§ 37: 

§ 37. Der Aufwand, der dem 
Fonds für die Abgeltung der 
Mehrbelastung nach § 36 Abs. 1 
und 2 erwächst, ist vom Bund zu 
ersetzen, wobei bedarfsgerechte 
Vorschüsse zu leisten sind. 

§ 38 Abs. 2: 

(2) Die Entscheidung über 
die Gewährung von Zuwendungen 
zur Abgeltung der Mehrbelastung 
obliegt den Landesinva liden
ämtern. 

§ 39: 

§ 39. Die § 22 Abs. 2 Z 1, 
§§ 25, 26 und 30 sind bei Ent
scheidungen über die Gewährung 
von Z uwendungen zur Abgeltung 
der Mehrbelastung anzuwenden. 

- 5 -

4. Nachweis über den durch 
den behinderten Menschen erfolg
ten Erwerb des Kraftfahrzeuges. 

§ 36 Abs. 3: 

(3) Der Berechnung der 
Belastung ist der Kaufpreis des 
Kraftfahrzeuges bis zu einem 
Betrag von 250 000 S zuzüglich 
der Kosten für die durch die 
Behinderung notwendige Zusatz
ausstattung zugrunde zu legen. 

§ 37: 

§ 37. Der Aufwand, der dem 
Fonds für die Abgeltung der 
Belastung nach § 36 Abs. 1 und 2 
erwächst, ist vom Bund zu er
setzen, wobei bedarfsgerechte 
Vorschüsse zu leisten sind. 

§ 38 Abs. 2: 

(2) Die Entscheidung über 
die Gewährung von Zuwendungen 
zur Abgeltung der Belastung 
obliegt den Landesinvaliden
ämtern. 

§ 39: 

§ 39. Die § 22 Abs. 2 Z 1, 
§§ 25, 26 und 30 sind bei Ent
scheidungen über die Gewährung 
von Zuwendungen zur Abgeltung 
der Belastung anzuwenden. 
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§ 40 Abs. 1: 

(1) Behinderten Menschen, 

1. deren Grad der Behinde
rung oder Minderung der Erwerbs
fähigkeit nach bundesgesetz
lichen Vorschriften durch Be
scheid oder Urteil mit minde
stens 50 % festgestellt ist 
oder 

2. die nach bundesgesetz
lichen Vorschriften wegen Inva
lidität, Berufsunfähigkeit, 
Dienstunfähigkeit oder dauern
der Erwerbsunfähigkeit Geld
leistungen beziehen oder 

3. die nach bundesgesetz
lichen Vorschriften einen Hi 1f-
1 0senzuschuß, e1ne Hilflosen
zulage, eine PflegezuJage, eine 
Blindenzulage oder eine gleich
artige Leistung erhalten oder 

4. für die erhöhte Fami-
lienbeihilfe bezogen 
die selbst erhöhte 
beihilfe beziehen, 

w i rd oder 
Familien-

ist auf Antrag vom zuständigen 
Landesinvalidenamt (§ 45) e1n 
Behindertenpaß auszustellen, so
fern Sle 1n österreich ihren 
Wohnsitz oder ständigen Aufent
haltsort haben. 

§ 41 Abs. 1: 

- 6 -

(1) Als Nachweis für das 
Vorliegen der im § 40 genannten 
Voraussetzungen gi I t der let z te 

rechtskräftige Bescheid el_nes 
Rehabilitationsträgers (§ 3) 

oder ein rechtskräftiges Orte i I 
eines Gerichtes nach dem 

§ 40 Abs. 1: 

(1) Behinderten Menschen 
mit Wohnsitz oder gewöhnlichem 
Aufenthalt im Inland und einem 
Grad der Behinderung oder einer 
Minderung der Erwerbsfähigkeit 
von mindestens 50 % ist auf 
Antrag vom zust.ändigen I.andes
invalidenamt (§ 45) pin Reh i n 
dertenpaß auszustellen, wenn 

1. ihr Grad der Beh-j nder ung 
(ihre M i nde rung der Erwerbs
fähigkeit) nach bundesgesetz

lichen Vo rschr i ften durch Be
scheid oder Ortpil fest.gestellt 

ist� oder 

2. sie nach bundesgesetz

lichen Vorschriften wegen In
validität-, Berufsunfähigkf·it ,  
Dienstunfähigkei t oder dauernder 
Erwprbsunf�higkeit Geldleistun
gen b ez i e hen oder 

l. S -1 e nd c h 1) 11 n d (� s g e s f'� t z -
lichen Vorschrifb�n ein Pflege
geld, pin('� Pflegezulage, eIne 
Blindpn7.uldge oder eine glpich

artige Leistung erhaltpn oder 

4. für Sle erhöht.e Famili
enbeihilfe be;.;:ogen wird ocler sie 
splbst erhöhte Fam i1ienbeih:ilfe 
be z i eh f> n u cl (e> t' 

5. s -j e d f" m Per so n e n k re i s 

der begünstigten Behinder t en im 
S inne des Beh indprtpneinste 1 -
lungsgeset zes, RGBI. Nr . 22/ 

1970, an gehören. 

§ 41 Abs. 1: 

(1) Als Nachweis für das 

Vo rljeg efl der im § 40 genan n ten 

Vora Us s fe t zunge fl 9 j 1 t der _ 1et�7.te 
rechtskriift-�ige Be s c he id (,lnes 
Rehahi1itatioflstr�gers ( §  3) 

oder ein n�chtskrjftigf�s {jrtpil 
elnes GerichLes nach dem 
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Arbeits- und Sozialgerichtsge
setz, BGBl. Nr. 104/198 5. Das 
örtlich zuständige Landesinvali
denamt hat den Grad der Behinde
rung oder der Minderung der 
Erwerbsfähigkeit nach den Vor
schriften der §§ 7 und 9 Abs. 1 
des Kriegsopferversorgungsgeset
zes 1957, BGBI. Nr. 152, einzu
schätzen, wenn 

1. nach bundesgesetzlichen 
Vorschriften Leistungen wegen 
einer Behinderung erbracht wer
den und die hiefür maßgebenden 
Bestimmungen keine Einschätzung 
vorsehen oder 

2. zwei oder mehr Ein
schätzungen mit jeweils weniger 
als 50 % nach bundesgesetzlichen 
Vorschriften vorliegen und keine 
Gesamteinschätzung vorgenommen 
wurde. 

§ 41 Abs. 2: 

(2) Anträge auf Ausstellung 
eines Behindertenpasses sind 
ohne Durchführung eines Ermitt
lungsverfahrens zurückzuweisen, 
wenn seit der letzten rechts
kräftigen Entscheidung noch 
kein Jahr vergangen ist. 

§ 42 Abs. 1 erster Satz: 

Der Behindertenpaß hat den Vor
und Zunamen, das Geburtsdatum, 
den Wohnort und einen fest
gestell ten Grad der Behinderung 
oder der Minderung der Erwerbs
fähigkeit zu enthal ten und ist 
mit einem Lichtbild auszustat
ten. 

- 7 -

Arbeits- und Sozialgerichtsge
setz, BGBl. Nr. 104/198 5. Das 
örtlich zuständige Landesinvali
denamt hat den Grad der Behinde
rung nach den Vorschriften der 
§§ 7 und 9 Abs. 1 des Kriegs
opferversorgungsgesetzes 1957, 
BGBI. Nr. 152, einzuschätzen, 
wenn 

1. nach bundesgesetzlichen 
Vorschriften Leistungen wegen 
einer Behinderung erbracht wer
den und die hiefür maßgebenden 
Bestimmungen keine Einschätzung 
vorsehen oder 

2. zwei oder mehr Einschät
zungen nach bundesgesetzlichen 
Vorschriften vorliegen und 
keine Gesamteinschätzung vorge
nommen wurde. 

§ 41 Abs. 2: 

(2) Anträge auf Ausstellung 
eines Behindertenpasses oder auf 
Einschätzung des Grades der Be
hinderung sind ohne Durchfüh
rung eines Ermi ttl ungsverfah
rens zurückzuweisen, wenn seit 
der letzten rechtskräftigen Ent
scheidung noch kein Jahr ver
gangen ist. Dies gilt nicht, 
wenn eine offenkundige Änderung 
des Leidenszustandes glaubhaft 
geltend gemacht wird. 

§ 42 Abs. 1 erster Satz: 

Der Behindertenpaß hat den Vor
und Familiennamen, das Geburts
datum, eine allfällige Versiche
rungsnummer, den Wohnort und 
einen festgestellten Grad der 
Behinderung oder der Minderung 
der Erwerbsfähigkeit zu enthal
ten und ist mit einem Lichtbild 
auszustatten. 

301/ME XVIII. GP - Mündliche Anfrage (gescanntes Original) 21 von 24

www.parlament.gv.at



- 8 -

§ 45 Abs. 1 und 2: 

(1) Anträge auf Ausstellung 
eines Behindertenpasses sind 
unter Anschluß der erforder
lichen Nachweise bei dem Landes
inval idenamt einzubringen, 1.n 
dessen Sprengel der behinderte 
Mensch selnen ständigen Auf
enthalt hat. 

(2) Ein Bescheid ist nur 
dann zu erteilen, wenn dem 
Antrag auf Ausstellung eines 
Behindertenpasses nicht stattge
geben oder der Paß elngezogen 
wird. 

§ 48 : 

§ 48 . Folgenden Gruppen 
behinderter Menschen kann nach 
Maßgabe der für diesen �weck Lm 
j eweiligen Bundesfinanzgesetz 
verfügbaren Ausgabenbet.räge mi t 
Verordnung der Bundesregierung 
gemäß § 2 Abs. 4 des Bundesbahn
gesetzes, BGBl. Nr. 137/ 1 969, auf 
den Eisenbahnlinien der öster-
reichischen Bundesbahnen eine 
Fahrpreisermäßigung 
werden: 

pingeriiumt 

1. Personen, für dip elne 
erhöhte FamiJ ieTlb(�j hi Ife gemäß 
§ 8 Abs. 4 und 7 des Fami 1 ien
lastenausgleichsgesetzes 1967, 
BGBl. Nr. 376, bezogen wird; 

2. Beziehern von Hilflosen
zuschüssen und Pflegegeldern 
sowie von anderen vergleichbaren 
Leistungen auf Grund bundes 

oder landesgesetzlicher Vor
schriften; 

3. Beziehern von VersF.'hr
Minderung 

von rni nde-
tenrenten nach einer 
der Erwerbsf�higkeit 
stens 70 % ;  

§ 45 Abs. 1 und 2: 

(1) Anträge auf Ausstellung 
eines Behindertenpasses oder auf 
Einschätzung des Grades der Be
hinderung sind unt_er Anschluß 
der erforderlichen Nach�eise bei 
dem Landesinva l:i denamt einzu
bringen, in dessen Sprengel der 

behinderte Mensch seinen gewöhn-
1 lehen Aufentha 1 t� hat. 

(2) Ein Bescheid ist nur 
ddfln zu ert.eilen, wenn elnpm 

Antrag gemäß Ahs. 1 nicht 
stattgegeben oder der Paß elnge
zogen wird. 

§ 48 : 

§ 48 . ( 1) Der Bundes-
minisLer für Arbeit und Soziales 

ist errflächt iyt, i m Rahmen der 
jewp i. 1 s i  III Bundes f i nan7.ges p tz 
für diesen Zweck vorgesehenen 
Mittel mit Verkehrsunternehmen 
des öfff->ntl lehen Verkeh t"s Ver
t.räge über Fahrprp i ser-mäßigungen 
für behinderte Menschpn abz11-
schließen. 
Fahrprpis 
D i fferenz 

Der 7,1.1 erseLzende 
ergibt sich aus der 

7.wi schf�n dem im Tarif 
jewei 1 s vorgesehenen SliinsL igstJ::'n 
Fah rpre is für bphjndert�e J'vlen
sehen und dem günstigsten Fahr
pre i s auf Grund all gerne ine r Er
mäßi gungen . Ei ne Pauscha ] ierung 
ist: 7,uLlssig. Soweit eier Fdhr
pn�lsf:>rsat/. njcht der (Jmsdl/',
steuer nach dt-'Ifl Omsc1LzsLeller-ye
seL?, 1972, RGBl.Nr . 223, unter
liegt, verminderL er sich um den 
pnLspt-pcl!pnden Bet.rag. 

(2) Fo l gpnd en 
hinderter Menschpn 
Fahrpreisermäßigung 
werden: 

Gruppen be
l<:ann e 1 ne 
einger ä mnt 

1. PprS(lnf'n, für die prhöb
t� p F dm j 1 i f' nb e i h i 1 fe be 7. l ) gen wi r cl 
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4. VersorgungsLererht.igten 
nach d pm H (,,: e r e sve r so r-911 n 'J s']e
setz, BGBI.Nr. 27/j96 4, ab einer 
Mjnderun9 der Erwerbs f äh igkeit 

von 70 e'e,; 

�. begUnsti']ten Behinderten 
im Sinne des B�'hinder'enpjn
stellungs']i='setzes, BGB ]  . N r . 22/ 

1970, ab P:t nem Crad der Behin
derun'] von 70 ?s; 

6. Kri egsbesrhädigten ab 
pj ner Minderung der Er'Wf'r'bs
f�higkeit von 70 %; 

7. bJ i nden Personen. 

§ 5 0: 

§ 5 0. Die Einnahmenausfi:i l
I e, die den öster reich ischen 
Bundesbahnen durch die Einr�u
mung von Fahrpreisermäßigungen 
nach § 48 entstehen, sind ihnen 
nach Maßgabe des § 18 des Bun
desbahngesetzes abzugelten. 

- 9 -

oder die selbst erhöhte Famili
e> n f> p i h i .1 fe b (� 70 i ehe n , so f ern bei 
ihnen e U1 Grad der Behindf=rung 
von mindestens 70 % oder die 
voraussichtlich dauernde Selbst
erhaltun']sun fähigkeit fest ge
ste ] 1 t·, wurde; 

2. Beziehern von Pflege
geldern sowie von anderen ver
gleichbaren Leistungen auf Grund 
bundes- oder landesgeset�z I icher 
Vorschriften; 

3. Beziehern von Versehr-
j-en rent en nach einer Minderung 
der Erwerbsfähigkeit von minde
stens 70 �i; 

4. Versorgungsberechtigten 
nach dem Heeresversorgungsge
setz, BGB] .Nr. 27/1964, ab einer 
Minderung der Erwerbsf�higkeit 
von 70 5';;; 

5. begünstigten Behinderten 
1m Sinne des Behinderleneinste]
lungsgesetzes, BGB]. Nr. 22/ 

]970, ab elnem Grad der Behinde
rung von 70 9,,; 

6. Kriegsbeschädigten ab 
einer Minderung der Erwerbs
f�hjgkeit von 70 %; 

7. Bez iehern ei ner Renten
leistung nach dem Opferfürsorge
gesetz, BGBL Nr. 183/1947, ab 
elner Mindprung der Erwerbsf�
higkeit von 70 % ;  

8. blinden Personen. 
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§ 54: 

§ 54. (1) Dieses Bundes
gesetz tritt mit 1. Juli 1990 in 
Kraft. 

(2) § 36 Abs. 1 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 6 95/1991 tritt mit 1. Jänner 
1992 in Kraft. 

( 3) § § 3 Abs. 1, 9 i Abs. 1, 
10 Abs. 5 und 6 ,  13, 22'Abs. 2, 
31 Abs. 1, 36 Abs. 2 und 3, 37, 
38 Abs. 2, 39, 40 Abs. 1, 41, 42 
Abs. 1, 45 Abs. 1 und 2 und 48 
in der Fassung des Bundesge
setzes BGBl. Nr. • • • • • • . . . . • . •  

treten mit • • • . • • • • . . . • • • .  in 
Kraft, § 50 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 28 3/1990 
tritt mit diesem Zeitpunkt außer 
Kraft. 
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